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Kleine Anfrage 4820 
 
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias   AfD 
 
 
Luxus-Schleuserskandal weitet sich aus – nach einem Bordell gerät jetzt auch noch 
eine ehemalige Kirche in den Fokus der Ermittlungen 
 
 
Wie aus einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers hervorgeht, wurde im Zusammenhang mit 
dem Luxus-Schleuserskandal Anfang September das Grundstück der früheren 
Auferstehungskirche beschlagnahmt. Der Leiter der Zentral- und Ansprechstelle für die 
Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW), bestätigte dem Kölner Stadt-Anzeiger, 
dass seine Behörde beim Amtsgericht einen entsprechenden Beschluss erwirkt habe. 1 
 
Laut vorliegenden Ermittlungsakten soll es in diesem Zusammenhang auch um „dubiose 
Spenden an die SPD in Solingen“ gehen. Aus Zeugenbefragungen und abgehörten Telefonate 
soll hervorgehen, dass der Kölner Anwalt B. als mutmaßlicher Schleuserboss sowie zwei 
Immobilienunternehmer aus Solingen maßgeblich in die Machenschaften der Schleuser 
verwickelt sein sollen. 
 
Die Strafverfolger beschreiben das Geschäftsmodell folgendermaßen: „Seit 2015 […] sollen 
die Solinger Unternehmer mit dem Anwalt B. unter anderem ausländische Investoren aus 
China, dem Oman und der Türkei mit ihren Familien illegal nach Deutschland eingeschleust 
haben. […] 180.000 Euro wurden als Honorar auf Konten der Anwaltskanzleien von B. und 
einem mitbeschuldigten Kollegen überwiesen. Erhebliche Zahlungen eingeschleuster 
Personen seien auch über Firmen-Konten der Solinger Unternehmer geflossen.“2 
 
Über eine für diesen Zweck installierte Offene Handelsgesellschaft (OHG) hätten die 
eingeschleusten Personen nochmals sechsstellige Summen eingezahlt. Damit sollte – nach 
Aussage des Kölner Stadtanzeigers – die für den Aufenthalt in Deutschland notwendige 
Geschäftstätigkeit vorgetäuscht worden sein.3 Finanziert wurden mit diesem Geld dann 
Immobilienprojekte in Millionenhöhe, u. a. im Rhein-Erft-Kreis, Düren, Kerpen, Solingen oder 
Köln. 
 
Bei zwölf Kunden aus dem nahen und fernen Osten soll es im Zusammenhang mit diesem 
Geschäftsmodell um die Kölner Auferstehungskirche gegangen sein. Zum konkreten Fall heißt 
es im Kölner Stadtanzeiger: 
 

 
1 Vgl. https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/schleuseraffaere-staatsanwaltschaft-beschlagnahmt-
ehemalige-kirche-in-koeln-889159  
2 Ebd. 
3 Ebd. 
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„Im Schnitt jeweils knapp 290.000 Euro wurden laut Beschlagnahmebeschluss des 
Amtsgerichts überwiesen. Das Businessvorhaben der Gesellschaft sah vor, lukrative 
Bauvorhaben zu entwickeln. Deshalb wurde das ehemalige Gotteshaus im Laufe der Jahre zu 
einem Mietkomplex mit Büros umgebaut und saniert. Das Gebäude hatten die Solinger 
Unternehmer zuvor schon für knapp sechs Millionen Euro gekauft – knapp 4,5 Millionen durch 
Kredite und etwa zwei Millionen mit Eigenmitteln. 
 
Den Ermittlungen zufolge wollte die Schleuserbande mit dem Projekt eine selbstständige 
Tätigkeit der ausländischen Investoren vorspiegeln, um das Bleiberecht für ihre Kunden zu 
erschleichen. Tatsächlich aber hatten die Migranten aus China oder Arabien in der 
Gesellschaft, der die Kirche übertragen wurde, nichts zu sagen. Auch ist keine geschäftliche 
Tätigkeit aktenkundig, die aus Sicht der Ermittler notwendig gewesen wäre, um ein Bleiberecht 
zu erlangen. 
 
Laut Staatsanwaltschaft steuerte einer der hiesigen Geschäftsleute die Geldflüsse der Firma. 
Und ein Großteil der Einlagen sei dann sogar auf andere Konten der Solinger 
Immobilienunternehmen überwiesen worden. Im Oktober 2017 sei mit weiteren 1,1 Millionen 
Euro des mutmaßlichen Schleuser-Geldes zudem eines der Bank-Darlehen für den Kauf der 
Kirchenimmobilie abgelöst worden. Die Millionenflüsse begründen laut Staatsanwaltschaft den 
Verdacht der Geldwäsche. Das Objekt Auferstehungskirche soll demnach dabei geholfen 
haben, das Schleusergeld zu waschen.“4 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten angeblich auch vor fingierte Wohnadressen 
für die illegal eingeschleusten Migranten gestellt zu haben. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Aus dem Artikel des Kölner Stadtanzeigers geht hervor, dass hinter dem „Justizakt um 

die Ex-Kirche“ u. a. auch „dubiose Spenden an die SPD in Solingen“ stecken. Wie ist in 
diesem konkreten Zusammenhang des Sachstands der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen? 

 
2. Inwiefern haben sich im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im 

konkreten Zusammenhang mit der Ex-Kirche Hinweise auf eine Beteiligung aus den 
Reihen der Kölner Kommunalpolitik ergeben, also aus den Reihen der politischen 
Parteien oder der Verwaltungsebene der Stadt Köln? 

 
3. Inwiefern geht die Staatsanwaltschaft im konkreten Fall vom Straftatbestand der 

Geldwäsche aus? 
 
4. In welchem Umfang ist mittlerweile die Identität der eingeschleusten Personen bekannt? 

(Bitte in diesem Zusammenhang auch angegeben, gegen wie viele der eingeschleusten 
Personen in der Zwischenzeit Anklage erhoben wurde) 

 
5. Im Zusammenhang mit dem Luxus-Schleuserskandal wurde teilweise – als Grund für 

die hohen Schleusersummen – der Verdacht der (Industrie-)Spionage geäußert? 
Welche Erkenntnisse liegen den ermittelnden Behörden in diesem Zusammenhang vor?  

 
 
Enxhi Seli-Zacharias 

 
4 Ebd. 


